
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Erbringung von Leistungen durch die 
WSG Wildauer Service GmbH, Lessingstr. 24, 15745 Wildau

gegenüber   Verbrauchern 	 in der Fassung vom 20.1.2010

§ 1 Allgemeines/Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit Verbrauchern mit 
Ausnahme des Verbrauchsgüterkaufs (§ 474 BGB).

§ 2 Art und Umfang der Leistungen

Werden die geschuldeten Beschaffenheiten der Leistung in einer Leistungsbeschreibung festgelegt, 
erfolgt dies umfassend und abschließend. Öffentliche Äußerungen des Auftraggebers, Herstellers, de-
ren Gehilfen oder Dritter enthalten keine, die Leistungsbeschreibung ergänzenden oder verändernden 
Beschreibungen des Vertragsgegenstandes.

§ 3 Rügepflicht des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist verpflichtet, offensichtliche Sach- und Rechtsmängel innerhalb von zehn Tagen 
nach Erhalt der Leistung dem Auftragnehmer schriftlich anzuzeigen; es genügt die Absendung der An-
zeige innerhalb der Frist. Die Mängel sind dabei so detailliert wie dem Auftraggeber möglich zu beschrei-
ben. 

§ 4 Ausschluss der Neuherstellung

(1) Der Auftragnehmer ist im Rahmen der Nacherfüllung in keinem Fall zur erneuten Erbringung der Lei-
stung bzw. zur Neuerstellung des Werkes verpflichtet. Schlagen Nacherfüllung oder Nachbesserung fehl, 
so steht dem Auftraggeber das Recht zu, zu mindern oder – wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der 
Mängelhaftung ist – nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. 

(2) Unberührt bleibt das Recht des Auftraggebers, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen Scha-
densersatz statt der Leistung zu verlangen.

§ 5 Zahlungsbedingungen und Nacherfüllungsvorbehalt

(1) Die Vergütung ist in vollem Umfang bei Abnahme fällig. Der Auftraggeber kommt ohne weitere Erklä-
rung des Auftragnehmers 14 Tage nach dem Fälligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. 

(2) Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Auftraggeber ein Zurückbehaltungsrecht nicht 
zu, soweit dies nicht im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der 
Nacherfüllung (insbesondere einer Mangelbeseitigung) steht. 

(3) Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Arbeiten geltend 
zu machen, wenn er fällige Zahlungen nicht geleistet hat und der fällige Betrag (einschließlich etwaig 
geleisteter Zahlung) in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der – mit Mängeln behafteten – 
Arbeiten steht.
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§ 6 Haftung

(1) Der Auftragnehmer haftet in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit des Auftragnehmers 
oder eines Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) Im übrigen haftet der Auftragnehmer nur nach dem Produkthaftungsgesetz wegen Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten oder soweit der Auftragnehmer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für 
die Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes übernommen hat.

(3) Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein Fall zwingender Haftung 
nach Satz 1 oder 2 dieser Regelung gegeben ist.

(4) Die vorstehende Regelung gilt für alle Schadensersatzansprüche, insbesondere für Schadensersatz 
neben der Leistung und Schadensersatz statt Erfüllung, und zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, ins-
besondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter 
Handlung. Sie gilt auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 

(5) Die Haftung für Verzug bestimmt sich jedoch nach § 7, die Haftung für Unmöglichkeit nach § 8 dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(6) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden.

§ 7 Verzugshaftungsbegrenzung

(1) Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf 
ähnliche Ereignisse, z.B. Streik oder Aussperrung, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemes-
sen.
(2) Der Auftragnehmer haftet bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit des Auftragnehmers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. In anderen Fällen der Verzögerung der Leistung wird die Haftung des Auftragnehmers 
für den Schadensersatz neben der Leistung auf fünf Prozent des Wertes der Leistung begrenzt. Weiterge-
hende Ansprüche des Auftraggebers sind – auch nach Ablauf einer dem Auftragnehmer etwa gesetzten 
Frist zur Leistung – ausgeschlossen. Die vorstehende Begrenzung gilt nicht bei Haftung wegen Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 
Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

§ 8 Begrenzung der Haftung bei Unmöglichkeit

Soweit die Leistung unmöglich ist, ist der Auftraggeber berechtigt, Schadensersatz nach den gesetz-
lichen Bestimmungen zu verlangen. Jedoch beschränkt sich der Anspruch des Auftraggebers auf Scha-
densersatz neben der Leistung und auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen auf fünf Prozent des Wertes 
desjenigen Teils der Leistung, der wegen der Unmöglichkeit nicht genutzt werden kann. Weitergehende 
Ansprüche des Auftraggebers wegen Unmöglichkeit der Leistung sind ausgeschlossen. Diese Beschrän-
kung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit oder wegen Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Das Recht des Auftraggebers zum Rücktritt vom Vertrag 
bleibt unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehen-
den Regelungen nicht verbunden.



§ 9 Ausschluss des Rücktrittsrechts und Entscheidungspflicht

Der Auftraggeber kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur zurücktreten, wenn 
der Auftragnehmer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Der Auftraggeber hat sich bei Pflichtverlet-
zungen innerhalb einer angemessenen Frist nach Aufforderung des Auftragnehmers zu erklären, ob er 
wegen der Pflichtverletzung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Leistung besteht. Im Falle von Mängeln 
verbleibt es jedoch bei den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 10 Verjährungsverkürzung

(1) Soweit eine gebrauchte Sache Gegenstand der Leistung ist, beträgt die Verjährungsfrist für Scha-
densersatzansprüche wegen Mängeln – gleich aus welchem Rechtsgrund – sechs Monate, für sonstige 
Ansprüche und Rechte wegen Mängeln ein Jahr. Soweit ein neue oder neu herzustellende Sache Gegen-
stand der Leistung ist, beträgt die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche wegen Mängeln – gleich 
aus welchem Rechtsgrund – ein Jahr.
(2) Die für Schadensersatzansprüche nach Abs. 1 geltenden Verjährungsfristen gelten auch für sonstige 
Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer, unabhängig von deren Rechtsgrundlage. Sie gel-
ten auch, soweit die Ansprüche mit einem Mangel nicht im Zusammenhang stehen.
(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten mit folgender Maßgabe:
a)	 Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem Verschwei-
gen eines Mangels oder soweit der Auftragnehmer eine Garantie für die Beschaffenheit des Gegen-
standes der Leistung übernommen hat.
b)	 Die Verjährungsfristen gelten zudem nicht, soweit der Gegenstand der Leistung ein Bauwerk ist 
oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wird 
und dessen Mangelhaftigkeit verursacht (oder soweit es um das dingliche Recht eines Dritten geht, auf 
Grund dessen die Herausgabe des Gegenstandes der Leistung verlangt werden kann).
c)	 Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche weiterhin nicht in den Fällen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Freiheit, bei Ansprüchen nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz, bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei schuldhafter Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten.
(4) Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Schadensersatzansprüchen mit der Ablieferung bzw. der Ab-
nahme.
(5) Soweit in dieser Bestimmung von Schadensersatzansprüchen gesprochen wird, werden auch Ansprü-
che auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen erfasst.
(6) Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den 
Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen unberührt.
(7) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden.

§ 11 erhöhte Verzugszinsen

Im Falle des Zahlungsverzuges ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von sieben 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu verlangen. Dem Auftraggeber ist der Nachweis 
gestattet, dass der Schaden nicht höher als fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) ist. 
Dem Auftragnehmer ist der Nachweis gestattet, dass ein höherer Schaden, als in Satz 1 bezeichnet, ent-
standen ist.



§ 12 Ausschluss der Aufrechnung

Der Auftraggeber kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind.

§ 13 Zulässigkeit von Teilleistungen

Teilleistungen sind zulässig, soweit sie dem Auftraggeber zumutbar sind.

§ 14 Datenschutz

Geschäftsnotwendige Daten werden, soweit es im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes (§ 26 BDSG) 
zulässig ist, edv-mäßig gespeichert.

§ 15 Teilunwirksamkeit

Bei Unwirksamkeit seiner Bestimmung oder Teilen einzelnen Bestimmungen bleibt die Geltung der 
übrigen Bestimmungen erhalten. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine Regelung treten, die 
dem angestrebten Zweck der ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommt.


